Bekanntmachung
Zweckentfremdung roter Splitt auf dem Friedhof Heistern
Aus gegebenem Anlass mache ich darauf aufmerksam, dass der auf den Friedhöfen gelagerte rote Splitt ausschließlich für Friedhofszwecke, insbesondere für Friedhofswege, bestimmt ist. 
Auffällig ist, dass besonders auf dem Friedhof Heistern, roter Splitt für den Privatgebrauch zweckentfremdet wird.
Bei dem geschilderten Tatbestand handelt es sich um eine strafbare Handlung, die von mir in jedem Fall zur Anzeige gebracht wird.
Sachdienliche Hinweise nimmt das Bauamt der Gemeinde Langerwehe unter der Telefon-Nr. 409143 entgegen. Anzeigen werden auf Wunsch vertraulich behandelt.

Langerwehe, den 12.10.2009
Der Bürgermeister

gez. Löfgen 
